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Interesse der Sphragisten und Heraldiker. Die in den letzten
40—350 Jahren von vielen Verbinden, Verbindungen und Klubs
angeschafften Fahnen und Fihnlein gleichen mit ihren Spriichen,
Devisen, Kranzlein und anderm nichtssagenden Firlefanz mehr
einem Wandteppich als einem Vereinszeichen?.

Eine der wenigen Ausnahmen solcher heraldischen Erzeug-
nisse ist die im deutschen Sprachgebiet eingefiihrte I'ahne der
Turner, vier F in Kreuzform zusammengestellt. Dieses Wappen-
und Fahnenbild wurde auf dem schwibischen Turnfest zu Heil-
bronn 1846 vom Kupferstecher Joh. Heinr. Felsing aus Darm-
stadt in Vorschlag gebracht und angenommen. Die vier I sind
einem Reimspruch aus dem 16, Jahrhundert: ,,Frisch, Frei, Froh-
lich, Frumb, ist der Studenten Reichtumb‘ entnommens.

Zur Geschichte des biindnerischen Viehhandels mit
Bern im 16. und 17. Jahrhundert.

Von Staatsarchivar Dr. P. Gillardon, Chur.

Uber die Geschichte des biindnerischen Viehhandels ist bis-
her trotz seiner von alters her groBen Wichtigkeit sehr wenig ge-
schrieben worden. Einen kleinen Beitrag dazu mogen die fol-
genden Ausfithrungen bieten. Sie diirften insofern ein vermehrtes
Interesse finden, als dabei weniger die bekanntern Viehhandels-
beziechungen von Norden nach Siiden, d. h. von den Drei Biinden
nach Italien, die seit jeher sehr rege waren und in den grolen
Viehmarkten von Lauis (Lugano) und Tirano ihren Hauptaus-
druck finden, in Frage stehen, als der Viehhandel mit dem ent-
fernten, durch mehrere hohe Gebirgsketten von den Drei Biinden
getrennten Bern. Als Quelle dienten mir die Piindtenbiicher und
Landvogteirechnungen des Staatsarchivs Bern, die fiir die Ge-
schichte der Beziehungen zwischen Bern und den Drei Biinden
immer eine Hauptquelle bilden werden.

7 Analogien solcher mit Devisen und Bildern iiberladenen Fahnen
finden wir in den erbeuteten Schwadronsfahnen aus den Burgunder-

kriegen., Aus der vorbildlichen altdeutschen Fahnentechnik ist Ahn-
liches nicht bekannt. Glarner Fahnenbuch.

8 H. A. Strohl, Heraldischer Atlas, Tafel LIII. In der alten
Heraldik kommen Buchstaben in Wappen hochst selten vor.
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Der erste diesbeziigliche Briefwechsel vollzieht sich im Jahre
1580. Am 21I. Juli dieses Jahres namlich wenden sich die derzeit
zu Chur versammelten Ratsboten der Drei Biinde an ihre Eid-
und Burndsgenossen von Bern wegen einer Beschwerde von Gau-
denz von Juvalta von Zuoz, Antoni Venosta und Rodomont Robu-
stell von Grossotto, daf3 sie in ihrem Viehhandel in den berni-
schen Gebieten in Steigerung der Zolle wie andere Auslinder und
andere Einwohner des Herzogtums Mailand und nicht wie Bunds-
leute gehalten werden. Die Biinde ersuchen deshalb die bernische
Obrigkeit.,, den Genannten einen Passierschein auszustellen und
sie in ihrer Kaufmannschaft aus den bernischen Gebieten nicht
zu hindern. .

Dieses Schreiben an Bern erhilt eine Ergianzung durch ein
vom gleichen Tag datiertes Empfehlungsschreiben der Drei
Binde an Bern fiir den oben zuerst genannten Gaudenz von
Juvalta von Zuoz, der die oben angefiihrten Klagen vorbrachte
und zur Vermeidung weiterer Unannehmlichkeiten um einen Aus-
weis iiber seine Herkunft ansuchte, da die bernischen Behdrden
einen solchen verlangen.

Die Antwort Berns an die Bilinde erfolgte bereits am
1. August. Sie hitten das Trattengeld oder Abfuhrgeld fiir Vieh
in den letzten Jahren nur den Mailandern und andern ihnen nicht
bundsverwandten ausldndischen Viehkidufern auferlegt, da deren
Obrigkeiten die Eidgenossen mit allerlel ungewohnten Zoéllen und
Auflagen beschwert hitten. Dabei wiren aber die biindnerischen
Bundesgenossen vorbehalten worden, sofern diese von ihren Amts-
leuten einen Schein vorweisen, dald sie nur fiir sich Vieh auf-
kaufen und es nicht, wie von etlichen geschehen sei, den Lam-
partern und Mailandern verkaufen, wodurch sie des Abfuhrgeldes
verlustig gegangen seien. Die biindnerischen Metzger und Vieh-
handler mogen sich also ebenfalls an die Vorschriften halten,
dann werde ihnen in ihrem Handel kein Hindernis in den Weg
gelegt werden. |

Aus diesem Briefwechsel ergibt sich also die bemerkenswerte
Tatsache, dal schon im 16. Jahrhundert anscheinend ein recht -
reger Viehhandelsverkehr der bernischen Gebiete nicht nur mit
den herseitigen Tidlern der Drei Biinde, sondern selbst mit dem
Engadin und den biindnerischen Untertanenlanden betrieben
wurde. Es scheint, nach der Erwahnung der biindnerischen Metz-
ger zu schlieBen, sogar Schlachtvieh eingefiihrt worden zu sein.
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Wie wir weiter daraus ersehen, wirkten sich die mit den eid-
genossischen Orten geschlossenen Bundesvertrige nicht nur in
Kriegszeiten giinstig aus, sondern auch in den gliicklicherweise
doch auch damals als Norm geltenden Friedenszeiten, in denen
die Bundesbestimmungen betreffend gegenseitigen feilen, d. h.
billigen, freien Handel und Verkehr in den Vordergrund traten.
Allerdings waren um 1580, vom rein rechtlichen Standpunkt aus
gesprochen, die Drei Biinde und Bern noch keine Eid- und
Bundesgenossen. Die Vertrdge des Obern und des Gotteshaus-
bundes aus den Jahren 1497 und 1498 waren nur mit sieben von
den acht alten Orten abgeschlossen worden, wahrend sich Bern
absichtlich fernhielt. Ein spiterer Beitritt fand ebenfalls nicht
statt, und die Bemiihungen des Zehngerichtebundes wiahrend des
16. Jahrhunderts, mit allen eidgenodssischen Orten zu einem Bun-
desverhaltnis zu gelangen, scheiterten sowohl an konfessionellen
Voreingenommenbheiten, als an dem damals noch bestehenden Ab-
hingigkeitsverhaltnis der Zehn Gerichte zu Osterreich. Trotz
dieser liickenhaften Bundesgenossenschaft zwischen Bern und den
Drei Biinden hielten sich aber beide Teile an die mit den andern
Orten geschlossenen Bundesvertrige, bis im Jahre 1602z auch
diese Liicke ausgefiillt wurde und ein regelrechtes Biindnis zwi-
schen ihnen zum Abschluf3 gelangte.

Bereits in diese Zeit des neuen Biindnisses fallt das folgende,
ebenfalls den Viehhandel zwischen den beiden Gebieten betref-
fende Schriftstiick.

In einem Schreiben vom 15. Juli 1605 an Bern legt Herkules
von Salis in Griisch, der Vater des aus dem Pritigauer Aufstand
von 1622 bekannten Biindner Generals Rudolf von Salis sowie
des Memoirenschreibers und Marschalls Ulysses von Salis-Mar-
schlins, Fiirsprache ein fiir Jann Reidt aus dem Prétigau resp.
den bernischen Untertan Balth. Schwitzgebel, einem alteingeses-
senen Saaner Geschlecht entstammend, der sich fiir erstern um
50 Kronen Trattengeld verbiirgt hat fiir etwas Vieh, das in der
Landschaft Saanen aufgekauft worden war und gemifB obrigkeit-
lichem Mandat vom Landvogt der Landschaft Saanen gefordert
worden war, sofern kein glaubwiirdiger Schein vorgelegt werde,
daB das Vieh im Lande bleibe und nicht gewerbsmiaBig nach aus-
warts verhandelt werde. Salis teilt nun der bernischen Obrigkeit
mit, daB das Vieh nicht dem genannten Jann Reidt angehére,
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sondern dem Freund des von Salis, dem vornehmen, wohlange-
sehenen Pundtsmann Andreas Sprecher, gewesenem Kommissari
zu Clefen und derzeit Landammann zu Castels. Er versichert sie
weiter, daB3 weitaus der grof3ere Teil des Viehs als Zuchtvieh im
Lande bleibe, ebenso das Schlachtvieh, das viel zu groB und
schwer sei, um viel ins Land zu bringen, geschweige denn es iber
die hohen Gebirge nach Italien zu verschicken. Dagegen werde
das eigene Vieh in groBer Anzahl nach Italien verkauft. Unter
30 Rindern wiren kaum 1o Haupt fremdes Vieh vermengt. Spre-
- cher vermeine, die MiBgunst etlicher mailindischer Kaufleute
konnte die Ursache falscher Angaben sein, und da Sprecher
glaube, seine, des Salis, Fiirsprache koénnte ihm forderlich sein,
habe er ihm diesen Dienst wohl leisten wollen. Auch verhoffen
sie beide, es solle dem Vikari von Sonvig, der des Sprechers leib-
liche Schwester zur Gemahlin hat, zu Ehren und Gefallen eine
glinstige Antwort erfolgen.

Ob der Erfolg dieses Filirspracheschreibens den gehegten Er-
wartungen entsprach, konnte nicht mehr festgestellt werden. Wich-
tiger sind die dem Schreiben zu entnehmenden Feststellungen,
dall auch damals noch sowohl Zucht- als auch Schlachtvieh aus
dem Berner Gebiet ins Pratigau eingefiihrt wurde. Auch der rege
Viehverkehr mit Italien, sowohl direkt aus dem Berner Gebiet
dorthin, als der iiber die Drei Biinde, erfihrt hier eine neue Be-
statigung. Freilich scheint der biindnerische Viehhandel nach
Siiden hin sich nicht immer zur Zufriedenheit der Biindner ab-
gewickelt zu haben. In einem Beschluf3 des Bundestages vom
9. Juni 1580 ist dariiber namlich folgendes zu lesen: ,,Von wegen
dal unnsere kaufleuth, so vech in Italien schickenndt, iibel ge-
halten werdend an lib unnd an gutt, Ist erkennt, dz man die sach
fiir die gmeinden lanngen lasse unnd uff den pundtstag mit ant-
wortt erscheine, ob man es abstellen wolle, vech hinein zu treiben
oder nit.*

Der Viehverkehr zwischen Bern, wohl hauptsichlich dem
Berner Oberland und den Drei Biinden, kann noch weiter ver-
folgt werden, und zwar gerade an Hand der von den bindne-
rischen Viehkiufern bezahlten Trattengelder. Die von den Biind-
nern verlangte Befreiung vom Trattengeld mit Berufung auf ihre
gegenseitige Eid- und Bundesgenossenschaft, wie sie besonders
der Schriftenwechsel von 1580 hervorhebt und auch dem Gesuch
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des von Salis zugrunde liegt, scheint demnach fiir die Dauer nicht
erreicht worden zu sein. Es mochte fur die bernische Obrigkeit
auch schwierig gewesen sein, eine richtige Kontrolle dariiber zu
fiihren, ob das gekaufte Vieh wirklich nur zum Eigenbedarf nach
den Biinden gefiihrt wurde oder von dort aus frither oder spater
nicht doch noch den Weg iiber die Berge fand. Das von Salis
angegebene Verhiltnis von fremdem zum eigenen Vieh, das zum
Verkauf dorthin getrieben wurde, 14t fiir die letztere Annahme
einen ziemlich weiten Spielraum offen.

So hat denn der bernische Landvogt der Landschaft Saanen,
bekanntlich heute noch eines der ersten Viehzuchtgebiete des
Berner Oberlandes, in seinen auf dem bernischen Staatsarchiv
verwahrten Jahrrechnungen verschiedene Trattengeldbezahlungen
von biindnerischen Viehaufkiaufern gebucht, die auch tber den
Bestimmungsort dieses Viehs Schliisse zu ziehen erlauben.

In der Jahrrechnung von 1612/13 findet sich der Eintrag:
Andreas Roffler aus Biindten zahlt dem Landvogt von Saanen
40 Kronen = 250 Pfund Pfennig Trattengeld.

Weiter 1613/14: Von einem Biindtner Trattengeld 56 Kronen
zu 25 Batzen = 350 Pfund Pfennig.

1623/24: Von Fortunato Spriacher aus Piindten uff St. Gallen
marit 100 Pfund Pfennig.

1626/27 : Andreas Spriacher uBl Piindten hat bezahlt um er-
kauft Vieh an Trattengeld 115 Pfund Pfennig.

1633/34: Item von einem Edelmann uf3 Pilindten, so auch
Vieh hat koufft, empfangen go Pfund Pfennig. .

Weitere entsprechende Eintriage in den Jahrrechnungen von
Saanen lieBen sich wenigstens fiir das 17. Jahrhundert nicht mehr
feststellen, vielleicht wiirden die Jahrrechnungen der andern
Landvogteien des Berner Oberlandes die nétigen Erginzungen
liefern, doch war es dem Schreibenden nicht mehr méglich, auch
diese daraufhin zu durchgehen.

Wie aus den oben angefiihrten Posten hervorgeht, diirfte
dieses Saanervieh hauptsidchlich ins Pritigau gefiihrt worden
sein, der Name des Kiufers Andreas Roffler 1463t kaum einen
andern SchluB zu. Auch die Namen der Junker von Sprecher
weisen auf diesen Bestimmungsort hin. Fortunat diirfte mit dem
bekannten Chronisten und biindnerischen Staatsmann Fortunat
von Sprecher, der auf Davos begiitert war, identisch sein. An-



91

dreas Sprecher war entweder noch der im Empfehlungsschreiben
des Herkules von Salis Erwidhnte oder dessen Sohn. lhre An-
kaufe sind noch besonders der Zeit wegen, in der sie erfolgten,
interessant. Angesichts der fiir den Viehstand des Pritigaus kata-
strophalen Jahre vom Herbst 1621 bis Frihling 1623 mochten die
Ankiufe von 1623/24 und 1626/27 fiir dessen Erneuerung von
nicht zu unterschitzender Bedeutung sein.

Uber den Weg, den das Saaner Vieh fiir seine Reise nach
den Drei Biinden benutzte, schweigen sich die Quellen vollstindig
aus. Der geographischen Lage von Saanen entsprechend, konnte
an eine Uberschreitung des Sanetschpasses und den Weitertrieb
- das Wallis hinauf tiber Furka und Oberalp gedacht werden. Die
Bemerkung des Herkules von Salis jedoch, daB das Schlachtvieh
viel zu grofl und schwer sei, um iiber die hohen Gebirge nach
- Italien getrieben zu werden, 1iBt aber die nordliche Route iiber
Bern-Ziirich als wahrscheinlich erscheinen, Sie war allerdings
~viel ldnger, ging aber dafiir durch ziemlich ebenes Land und ver-
mied das Ubersteigen dreier Bergpidsse, die noch héher und
wohl auch rauher waren als diejenigen von Biinden nach Italien.

Der Historiker J. A. von Sprecher schreibt in seiner Ge-
schichte der Republik der Drei Biinde im 18. Jahrhundert, den
schonsten Rindviehschlag hitte man damals unbestritten im Pri-
tigau gefunden. Vielleicht geben die vorstehenden Ausfithrungen
eine teilweise Erklirung dazu. Dann schreibt Sprecher noch:
,»Erst gegen Ende des [18.] Jahrhunderts werden einige Bei-
spiele aus dem Engadin und Pritigau genannt, wo grofere Vieh-
besitzer Schwyzer und Berner Zuchtstiere und Kiithe zur Ver-
edlung der einheimischen Rassen aufkauften und verwendeten.*
Wie nun aus den besprochenen Korrespondenzen und Jahrrech-
nungseintragen hervorgeht, war der Bezug von bernischem Zucht-
vieh bereits um 1580 im Gange und 148t sich von da an fiir mehr
als 50 Jahre verfolgen. Er diirfte auch spiter in beschrinktem
Ausmale erhalten geblieben sein und seinen giinstigen Einflu
auf die Entwicklung der biindnerischen Viehzucht gezeitigt haben.




	Zur Geschichte des bündnerischen Viehhandels mit Bern im 16. und 17. Jahrhundert

